
Gesetz
zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung1

Vom 21. Juli 2012 (BGBl. I, S. 1577)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Art. 1
Mediationsgesetz (MediationsG)

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfah-
ren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren
freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beile-
gung ihres Konflikts anstreben.

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person
ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Media-
tion führt.

§ 2
Verfahren; Aufgaben desMediators

(1) Die Parteien wählen den Mediator aus.

(2) Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die
Grundsätze und den Ablauf des Mediationsverfahrens verstan-
den haben und freiwillig an der Mediation teilnehmen.

(3) Der Mediator ist allen Parteien gleichermaßen verpflichtet.
Er fördert die Kommunikation der Parteien und gewährleistet,
dass die Parteien in angemessener und fairer Weise in die Me-
diation eingebunden sind. Er kann im allseitigen Einverständ-
nis getrennte Gespräche mit den Parteien führen.

(4) Dritte können nur mit Zustimmung aller Parteien in die
Mediation einbezogen werden.

(5) Die Parteien können die Mediation jederzeit beenden. Der
Mediator kann die Mediation beenden, insbesondere wenn er
der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche Kommuni-
kation oder eine Einigung der Parteien nicht zu erwarten ist.

(4) Der Mediator wirkt im Falle einer Einigung darauf hin,
dass die Parteien die Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage
treffen und ihren Inhalt verstehen. Er hat die Parteien, die ohne
fachliche Beratung an der Mediation teilnehmen, auf die Mög-
lichkeit hinzuweisen, die Vereinbarung bei Bedarf durch exter-
ne Berater überprüfen zu lassen. Mit Zustimmung der Parteien
kann die gezielte Einigung in einer Abschlussvereinbarung do-
kumentiert werden.

§ 3
Offenbarungspflichten; Tätigkeitsbeschränkungen

(1) Der Mediator hat den Parteien alle Umstände offenzule-
gen, die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen
können. Er darf bei Vorliegen solcher Umstände nur als Me-
diator tätig werden, wenn die Parteien dem ausdrücklich zu-
stimmen.

(2) Als Mediator darf nicht tätig werden, wer vor der Media-
tion in derselben Sache für eine Partei tätig gewesen ist. Der
Mediator darf auch nicht während oder nach der Mediation
für eine Partei in derselben Sache tätig werden.

(3) Eine Person darf nicht als Mediator tätig werden, wenn ei-
ne mit ihr in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemein-
schaft verbundene andere Person vor der Mediation in dersel-
ben Sache für eine Partei tätig gewesen ist. Eine solche andere
Person darf auch nicht während oder nach der Mediation für
eine Partei in derselben Sache tätig werden.

(4) Die Beschränkungen des Absatz 3 gelten nicht, wenn sich
die betroffenen Parteien im Einzelfall nach umfassender Infor-

mation damit einverstanden erklärt haben und Belange der
Rechtspflege dem nicht entgegenstehen.

(5) Der Mediator ist verpflichtet, die Parteien auf deren Ver-
langen über seinen fachlichen Hintergrund, seine Ausbildung
und seine Erfahrung auf dem Gebiet der Mediation zu infor-
mieren.

§ 4
Verschwiegenheitspflicht

Der Mediator und die in die Durchführung des Mediationsver-
fahrens eingebundenen Personen sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet, soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist. Diese
Pflicht bezieht sich auf alles, was ihnen in Ausübung ihrer Tä-
tigkeit bekannt geworden ist. Ungeachtet anderer gesetzlicher
Regelungen über die Verschwiegenheitspflicht gilt sie nicht, so-
weit

1. die Offenlegung des Inhalts der im Mediationsverfahren
erzielten Vereinbarung zur Umsetzung oder Vollstreckung
dieser Vereinbarung erforderlich ist,

2. die Offenlegung aus vorrangigen Gründen der öffentlichen
Ordnung (ordre public) geboten ist, insbesondere um eine
Gefährdung desWohles eines Kindes oder eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung der physischen oder psychischen
Integrität einer Person abzuwenden, oder

3. es sich um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

Der Mediator hat die Parteien über den Umfang seiner Ver-
schwiegenheitspflicht zu informieren.

§ 5
Aus- und Fortbildung desMediators; zertifizierter

Mediator
(1) Der Mediator stellt in eigener Verantwortung durch eine
geeignete Ausbildung und eine regelmäßige Fortbildung sicher,
dass er über theoretische Kenntnisse sowie praktische Erfah-
rungen verfügt, um die Parteien in sachkundiger Weise durch
die Mediation führen zu können. Eine geeignete Ausbildung
soll insbesondere vermitteln

1. Kenntnisse über Grundlagen der Mediation sowie deren
Ablauf und Rahmenbedingungen,

2. Verhandlungs- und Kommunikationstechniken,

3. Konfliktkompetenz,

4. Kenntnisse über das Recht der Mediation sowie über die
Rolle des Rechts in der Mediation sowie

5. praktische Übungen, Rollenspiele und Supervision.

(2) Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen, wer eine
Ausbildung zumMediator abgeschlossen hat, die den Anforde-
rungen der Rechtsverordnung nach § 6 entspricht.

(3) Der zertifizierte Mediator hat sich entsprechend den An-
forderungen der Rechtsverordnung nach § 6 fortzubilden.

§ 6
Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere
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Bestimmungen über die Ausbildung zum zertifizierten Media-
tor und über die Fortbildung des zertifizierten Mediator sowie
Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen zu er-
lassen. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können insbeson-
dere festgelegt werden:

1. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Ausbildung,
wobei eine Ausbildung zum zertifizierten Mediator die in
§ 5 Absatz 1 Satz 2 ausgeführten Ausbildungsinhalte zu
vermitteln hat, und über die erforderliche Praxiserfah-
rung;

2. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Fortbildung;

3. Mindeststundenzahlen für die Aus- und Fortbildung;

4. zeitliche Abstände, in denen eine Fortbildung zu erfolgen
hat;

5. Anforderungen an die in den Aus- und Fortbildungsein-
richtungen eingesetzten Lehrkräfte;

6. Bestimmungen darüber, dass und in welcher Weise eine
Aus- und Fortbildungseinrichtung die Teilnahme an einer
Aus- und Fortbildungsveranstaltung zu zertifizieren hat;

7. Regelungen über den Abschluss der Ausbildung;

8. Übergangsbestimmungen für Personen, die bereits vor In-
krafttreten dieses Gesetzes als Mediatoren tätig sind.

§ 7
Wissenschaftliche Forschungsvorhaben; finanzielle

Förderung derMediation

(1) Bund und Länder können wissenschaftliche Forschungs-
vorhaben vereinbaren, um die Folgen einer finanziellen Förde-
rung der Mediation für die Länder zu ermitteln.

(2) Die Förderung kann im Rahmen der Forschungsvorhaben
auf Antrag einer rechtsuchenden Person bewilligt werden,
wenn diese nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen die Kosten einer Mediation nicht, nur zum Teil oder
nur in Raten aufbringen kann und die beabsichtigte Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig erscheint.
Über den Antrag entscheidet das für das Verfahren zuständige
Gericht, sofern an diesem Gericht ein Forschungsvorhaben
durchgeführt wird. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Die
Einzelheiten regeln die nach Absatz 1 zustande gekommenen
Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern.

(3) Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundes-
tag nach Abschluss der wissenschaftlichen Forschungsvorha-
ben über die gesammelten Erfahrungen und die gewonnenen
Erkenntnisse.

§ 8
Evaluierung

(1) Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag
bis zum 26. Juli 2017 auch unter Berücksichtigung der kosten-
rechtlichen Länderöffnungsklauseln, über die Auswirkungen
dieses Gesetzes auf die Entwicklungen der Mediation in
Deutschland und über die Situation der Aus- und Fortbildung
der Mediatoren. In dem Bericht ist insbesondere zu untersu-
chen und zu bewerten, ob aus Gründen der Qualitätssicherung
und des Verbraucherschutzes weitere gesetzgeberische Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung von Media-
toren notwendig sind.

(2) Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit gesetzgebe-
rischer Maßnahmen ergibt, soll die Bundesregierung diese vor-
schlagen.

§ 9
Übergangsbestimmung

(1) Die Mediation in Zivilsachen durch einen nicht entschei-
dungsbefugten Richter während eines Gerichtsverfahrens, die
vor dem 26. Juli 2012 an einem Gericht angeboten wird, kann
unter Fortführung der bisher verwendeten Bezeichnung (ge-
richtlicher Mediator) bis zum 1. August 2013 weiterhin durch-
geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mediation in der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit, der Finanz-
gerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit.

Art. 2
Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I, 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S.
1781), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember
2011 (BGBl. I, S. 3044) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 278 fol-
gende Angabe eingefügt:

,,§ 278a Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung".

2. § 41 wird wie folgt geändert:

a) in Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon
ersetzt.

b) Folgende Nr. 8 wird eingefügt:

,,8. in Sachen, in denen er an einem Mediationsver-
fahren oder einem anderen Verfahren der außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung mitgewirkt hat.“

3. Dem § 159 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Ein Protokoll über eine Güteverhandlung oder weitere
Güteversuche vor einem Güterichter nach § 278 Absatz 5
wird nur auf übereinstimmenden Antrag der Parteien auf-
genommen.“

4. § 253 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,,(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:

1. die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, so-
wie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren
Gründe entgegenstehen;

2. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn
hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und
der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geld-
summe besteht;

3. eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache
durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.“

5. § 278 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Das Gericht kann die Parteien für die Gütever-
handlung sowie für weitere Güteversuche vor einen hierfür
bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter
(Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann alle Metho-
den der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation
einsetzen.“

6. Nach § 278 wird folgender § 278a eingefügt:

,,§ 278a
Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung

(1) Das Gericht kann den Parteien eine Mediation oder
ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbei-
legung vorschlagen.
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(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ru-
hen des Verfahrens an.“

Art. 3
Änderung des Gesetzes über das Verfahren in

Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I, 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 15. März 2012 (BGBl. 2012 II, 178) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe einge-
fügt:

,,§ 36a
Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung“

b) In der Angabe zu § 135 wird das Wort „Streitbeile-
gung“ durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.

2. Nach § 23 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Der Antrag soll in geeigneten Fällen die Angabe enthal-
ten, ob der Antragstellung der Versuch einer Mediation
oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äuße-
rung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegen-
stehen.“

3. Nach § 28 Absatz 4 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Über den Versuch einer gütlichen Einigung vor einem
Güterichter nach § 36 Absatz 5 wird ein Vermerk nur an-
gefertigt, wenn alle Beteiligten sich einverstanden erklä-
ren.“

4. Dem § 36 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Gericht kann die Beteiligten für den Versuch ei-
ner gütlichen Einigung vor einen hierfür bestimmten und
nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verwei-
sen. Der Güterichter kann alle Methoden der Konfliktbei-
legung einschließlich der Mediation einsetzen. Für das
Verfahren vor dem Güterichter gelten die Absätze 1 bis 4
entsprechend.“

5. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt:

,,§ 36a
Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung

(1) Das Gericht kann einzelnen oder allen Beteiligten eine
Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung vorschlagen. In Gewaltschutzsa-
chen sind die schutzwürdigen Belange der von Gewalt be-
troffenen Personen zu wahren.

(2) Entscheiden sich die Beteiligten zur Durchführung ei-
ner Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung, setzt das Gericht das Ver-
fahren aus.

(3) Gerichtliche Anordnungen und Genehmigungsvorbe-
halte bleiben von der Durchführung einer Mediation oder
eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konflikt-
beilegung unberührt.“

6. § 81 Absatz 2 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. der Beteiligte einer richterlichen Anordnung zur Teil-
nahme an einem kostenfreien Informationsgespräch über

Mediation oder über eine sonstige Möglichkeit der außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung nach § 156 Absatz 1 Satz 3
oder einer richterlichen Anordnung zur Teilnahme an ei-
ner Beratung nach § 156 Absatz 1 Satz 4 nicht nachgekom-
men ist, sofern der Beteiligte dies nicht genügend ent-
schuldigt.“

7. § 135 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Streitbeilegung“
durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

bb) In Satz 1 wird das Wort „Streitbeilegung“ durch
das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

8. In § 150 Absatz 4 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 135“ die
Angabe „Absatz 1“ gestrichen.

9. Dem § 155 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Hat das Gericht ein Verfahren nach Absatz 1 zur
Durchführung einer Mediation oder eines anderen Verfah-
rens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung ausgesetzt,
nimmt es das Verfahren in der Regel nach drei Monaten
wieder auf, wenn die Beteiligten keine einvernehmliche
Regelung erzielen.“

10. § 156 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Das Gericht kann anordnen, dass die Eltern ein-
zeln oder gemeinsam an einem kostenfreien In-
formationsgespräch über Mediation oder über ei-
ne sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung bei einer von dem Gericht be-
nannten Person oder Stelle teilnehmen und eine
Bestätigung hierüber vorlegen.“

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „kann“ das Wort
„ferner“ eingefügt.

cc) In Satz 5 werden die Wörter „Die Anordnung ist“
durch die Wörter „Die Anordnung nach den Sät-
zen 3 und 4 sind“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Beratung“
ein Komma sowie die Wörter „an einem kostenfreien
Informationsgespräch über Mediation oder einer sons-
tigen Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktbei-
legung“ eingefügt.

Art. 4
Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes

Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. Juli 1979 (BGBl. I, 853, 1036), das zuletzt durch Artikel
des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I, S. 2302) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 54 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Der Vorsitzende kann die Parteien für die Gütever-
handlung sowie deren Fortsetzung vor einen hierfür be-
stimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güte-
richter) verweisen. Der Güterichter kann alle Methoden
der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einset-
zen.“

2. Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt:

GESETZGEBUNG

ZKM – ZEITSCHRIFT FÜR KONFLIKTMANAGEMENT 4/2012106



,,§ 54a
Mediation, außergerichtliche Konfliktbeilegung

(1) Das Gericht kann den Parteien eine Mediation oder
ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbei-
legung vorschlagen.

(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ru-
hen des Verfahrens an. Auf Antrag einer Partei ist Termin
zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen. Im Übrigen
nimmt das Gericht das Verfahren nach drei Monaten wie-
der auf, es sei denn, die Parteien legen übereinstimmend
dar, dass eine Mediation oder eine außergerichtliche Kon-
fliktbeilegung noch betrieben wird.“

3. § 55 Absatz 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

„8. über die Aussetzung und Anordnung des Ruhens des
Verfahrens;".

4. In § 64 Absatz 7 werden nach den Wörtern „der §§ 52, 53,
55 Absatz 1 Nr. 1 bis 9, Absatz 2 und 4,“ die Wörter „des
§ 54 Absatz 6, des § 54a,“ und nach den Wörtern „ehren-
amtlichen Richter,“ die Wörter „Güterichter, Meditation
und außergerichtliche Konfliktbeilegung,“ eingefügt.

5. In § 80 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „ehren-
amtlichen Richter,“ die Wörter „Mediation und außerge-
richtliche Konfliktbeilegung,“ eingefügt.

6. In § 83a Absatz 1 werden nach den Wörtern „oder des
Vorsitzenden“ die Wörter „oder des Güterichters“ einge-
fügt.

7. In § 87 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „ehren-
amtlichen Richter,“ die Wörter“ Güterichter, Mediation
und außergerichtliche Konfliktbeilegung,“ eingefügt.

Art. 5
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes

In § 202 Satz 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I, S. 2535),
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember
2011 (BGBl. I, S. 3057) geändert worden ist, werden nach dem
Wort „Zivilprozessordnung“ die Wörter „einschließlich § 278
Absatz 5 und § 278a“ eingefügt.

Art. 6
Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

In § 173 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I, S. 686), die
zuletzt durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 24 Februar
2012 (BGBl. I, S. 212) geändert worden ist, werden nach dem
Wort „Zivilprozessordnung“ die Wörter „einschließlich „ 287
Absatz 5 und „ 278a“ eingefügt.

Art. 7
Änderung des Gerichtskostengesetzes

Das Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I, S. 718),
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 24. November 2011
(BGBl. I, S. 2302) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 70 wird folgender § 69b vorangestellt:

§ 69b
Verordnungsermächtigung

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, dass die von den Gerichten der
Länder zu erhebenden Verfahrensgebühren über die in
den Nr. 1211, 1411, 5111, 5113, 5211, 5221, 6111, 6211,
7111, 7113 und 8211 des Kostenverzeichnisses bestimmte

Ermäßigung hinaus weiter ermäßigt werden oder entfal-
len, wenn das gesamte Verfahren nach einer Mediation
oder nach einem anderen Verfahren der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung durch Zurücknahme der Klage
oder des Antrags beendet wird und in der Klage- oder An-
tragsschrift mitgeteilt worden ist, dass eine Mediation oder
ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbei-
legung unternommen wird oder beabsichtigt ist, oder
wenn das Gericht den Parteien die Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung vorgeschlagen hat. Satz 1 gilt
entsprechend für die in den Rechtsmittelzügen von den
Gerichten der Länder zu erhebenden Verfahrensgebühren;
an die Stelle der Klage- oder Antragsschrift tritt der
Schriftsatz, mit dem das Rechtsmittel eingelegt worden
ist.“

2. In Nummer 1640 der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) wer-
den im Gebührentatbestand die Wörter „§ 148 Absatz 1
und 2“ durch die Wörter „§ 148 Absatz 1 und 2 des Ak-
tiengesetzes“ ersetzt.

Art. 7a
Änderungen des Gesetzes über Gerichtskosten

in Familiensachen

Dem § 62 des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2586, 2666), das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I, 898)
geändert worden ist, wird folgender § 61a vorangestellt:

„§ 61a
Verordnungsermächtigung

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, dass die von den Gerichten der Länder
zu erhebenden Verfahrensgebühren in solchen Verfahren, die
nur auf Antrag eingeleitet werden, über die im Kostenverzeich-
nis für den Fall der Zurücknahme des Antrags vorgesehene Er-
mäßigung hinaus weiter ermäßigt werden oder entfallen, wenn
das gesamte Verfahren oder bei Verbundsverfahren nach § 44
eine Folgesache nach einer Mediation oder nach einem ande-
ren Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung zur
Zurücknahme des Antrags beendet wird und in der Antrags-
schrift mitgeteilt worden ist, dass eine Mediation oder ein an-
deres Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung un-
ternommen wird oder beabsichtigt ist, oder wenn das Gericht
den Beteiligten die Durchführung einer Mediation oder eines
anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
vorgeschlagen hat. Satz 1 gilt entsprechend für die im Be-
schwerdeverfahren von den Oberlandesgerichten zu erheben-
den Verfahrensgebühren; an die Stelle der Antragsschrift tritt
der Schriftsatz, mit dem die Beschwerde eingelegt worden ist.“

Art. 8
Änderung der Finanzgerichtsordnung

In § 155 Satz1 der Finanzgerichtsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I, S. 442, 2262;
2202 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 35 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I, S. 3044) geändert worden
ist, werden nach dem Wort „Zivilprozessordnung“ die Wörter
„einschließlich „ 278 Absatz 5 und § 278a“ eingefügt.

Art. 9
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

GESETZGEBUNG
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